
Mitteilung über Schäden infolge höherer 
Gewalt nach § 34b Abs. 4 Nr. 2 EStG 
(Voranmeldung) 

— Eingangsstempel — 

 
 

1 im Wirtschaftsjahr 

vom bis 
 

2   0 2 0 
 

2 laufende Nummer der Mitteilung 
 

Es handelt sich um eine 
3    berichtigende Mitteilung. 

 

laufende Nummer der zu be- 
richtigenden Mitteilung 

 
Datum der zu 
berichtigenden 
Mitteilung 

(Betriebs-)Steuernummer für den Forstbetrieb zuständiges Finanzamt 
 

4 

Allgemeine Angaben 
m = Herr 

Anrede 
 

5 

w = Frau 
d = keine Anrede / divers 
p = Zusammenschluss natürlicher Personen 
s = Körperschaft / juristische Person 

Name der steuerpflichtigen Person / Gemeinschaft / Gesellschaft / Körperschaft 
 

6 

Namensvorsatz Namenszusatz 
 

7 

Titel, akademischer Grad Vorname 
 

8 

Identifikationsnummer 
 

9 

Straße 

Wirtschafts-Identifikationsnummer 
 

D  E - 

 
10 

Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung 
 

11 
 
 

Postleitzahl Ort 
Staat 
– nur angeben, wenn im Ausland – 

 
12 

Telefonnummer E-Mail-Adresse 
 

13 

Angaben zum Forstbetrieb 
örtliche Lage des Forstbetriebs 

 
 

ggf. von Zeile 4 abweichendes Lagefinanzamt 
 

14 

Name des Forstbetriebs Fläche [ha] 
 

15 

zur Auskunft befugte Person einschließlich Telefonnummer (z. B. Forstpersonal) 
 

16 

von der Finanzbehörde festgesetzter Nutzungssatz (wenn vorhanden) 
vom bis 

2   0 2   0 Höhe des Nutzungs- 
17    Zeitraum satzes [Efm o. R.] 

 

ESt 34b-Mitteilung (Voranmeldung) - Oktober 2024 - (TFM 25-833) 

1 = Ja 2 0 



- 2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 

1) BK = Borkenkäfer; BR = Brand; BU = Buchenkomplexkrankheit; EI = Eichensterben; ET = Eschentriebsterben; RF = Rotfäule; SE = Schnee- / Eisbruch; 
TR = Trocken- / Dürreschäden; WI = Windbruch / -wurf; AS = anderes Schadensereignis (Erläuterung unter „Bemerkungen“) 

Angaben zu Schäden infolge höherer Gewalt 
Die Mitteilung ist unverzüglich, spätestens jedoch vor Beginn der Aufarbeitung des Kalamitätsholzes, bei der zuständigen 
Finanzbehörde einzureichen und darf nicht deshalb verzögert werden, weil der Schaden dem Umfang und der Höhe nach 
noch nicht feststeht. 
Falls sich während der Aufarbeitung des Schadens herausstellt, dass die angegebenen geschätzten Schadensmengen vor- 
aussichtlich um mehr als 20 % überschritten werden, ist die Mitteilung unverzüglich zu berichtigen. 
Mir ist bekannt, dass nach § 153 Absatz 2 der Abgabenordnung für die Berichtigung der Mitteilung eine Anzeigepflicht be- 
steht. 

      Art  Bemerkungen 
     Zeitpunkt des geschätzte (z. B. Umfang der Schadens- 

Waldort Bestan-  Alter des des Scha-  Schadens- fläche, Folgehieb zu voran- 

lfd. 
(Revier, Abteilung, UAbt. 

oder 
des- 

fläche 
 Bestan- 

des 
Schadens- 

eintritts 
dens 
(vgl. 

menge 
Derbholz 

gegangenem Wirtschaftsjahr, 
Schadensursache bei 

Nr. Gemarkung, Flur, Flst.) [ha] Holzart [Jahre] [JJJJ-MM] 1)) [Efm o. R.] Schadensart AS) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Summe 

Unterschrift 
Datenschutzhinweis: 
Die mit dieser Mitteilung angeforderten Daten werden aufgrund des § 34b des Einkommensteuergesetzes erhoben. 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Daten- 
schutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informations- 
schreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) 
oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 

Datum Unterschrift der steuerpflichtigen Person oder des Vertretungsberechtigten 
  

 

http://www.finanzamt.de/

	Mitteilung über Schäden infolge höherer Gewalt nach § 34b Abs. 4 Nr. 2 EStG (Voranmeldung)

